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5. Beschlussfassung über die Aufhebung des vorhandenen 
genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2015) und 
die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, teilwei-
se mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts 
(Genehmigtes Kapital 2016) sowie über die Änderung der 
Satzung

 Die Satzung der Gesellschaft enthält in § 4 Abs. (3) ein Genehmig- 
tes Kapital (Genehmigtes Kapital 2015), das den Vorstand mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats ursprünglich ermächtigte, bis zum 
30. Juni 2020 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder 
mehrmals um bis zu insgesamt EUR 1.650.000,00 durch ein- 
oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 1.650.000 neu-
en, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder 
Sacheinlage zu erhöhen. Von dieser Ermächtigung ist im Jahr 
2015 Gebrauch gemacht worden, so dass die Ermächtigung, das 
Grundkapital zu erhöhen, nicht mehr in voller Höhe fortbesteht.

 Aufgrund der teilweisen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 
2015 und um es der Gesellschaft zu ermöglichen, flexibel zu re- 
agieren, soll das vorstehend beschriebene genehmigte Kapital 
aufgehoben werden und ein neues Genehmigtes Kapital 
(Genehmigtes Kapital 2016) geschaffen werden.

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu 
fassen:

 a) Das Genehmigte Kapital 2015 in § 4 Abs. (3) der Satzung wird, 
soweit im Zeitpunkt der Aufhebung noch nicht ausgenutzt, 
mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung des nachfol-
gend bestimmten neuen Genehmigten Kapitals 2016 in das 
Handelsregister aufgehoben.

 b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats bis zum 28. Juni 2021 das Grundkapital der 
Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 
EUR 2.100.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von 
insgesamt bis zu 2.100.000 neuen, auf den Inhaber lauten-
den Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital 2016).

  Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewäh-
ren. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in den fol-
genden Fällen ganz oder teilweise auszuschließen:

	 	 •	 zum	Ausgleich	von	Spitzenbeträgen;

	 	 •	 wenn	 die	 Kapitalerhöhung	 gegen	 Bareinlagen	 erfolgt	
und der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht 
ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige 
Betrag des Grundkapitals 10 % bezogen sowohl auf den 
Zeitpunkt dieser Beschlussfassung als auch zum Zeitpunkt 
der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals 
nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien 
den Börsenpreis der bereits in den Handel einbezogenen 
Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt 
der Festlegung des endgültigen Ausgabebetrags durch 

NanoFocus AG
Oberhausen
WKN 540066

ISIN DE0005400667

Einladung zur Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen 
Hauptversammlung ein, die

am Mittwoch, den 29. Juni 2016, um 11.00 Uhr,

im Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik 
UMSICHT, Gebäude D, 

Osterfelder Straße 3, D-46047 Oberhausen,
stattfindet.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lagebe- 
richts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Ge- 
schäftsjahr 2015

 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten 
Jahresabschluss gebilligt und damit festgestellt. Entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt 
keine Beschlussfassung vorgesehen.

 Die vorgenannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen 
am Sitz der Gesellschaft, Max-Planck-Ring 48, 46049 Oberhausen, 
eingesehen werden. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüg-
lich ein kostenloses Exemplar der oben angegebenen Unterlagen. 
Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugäng-
lich sein und näher erläutert werden.

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 
Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des 
Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2016

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Roever Broenner Susat 
Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, Standort Köln, zum 
Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen.
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 c) § 4 Abs. (3) der Satzung wird insgesamt wie folgt neu gefasst:

  „(3) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats bis zum 28. Juni 2021 das Grundkapital 
der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis zu ins-
gesamt EUR 2.100.000,00 durch ein- oder mehrmali-
ge Ausgabe von insgesamt bis zu 2.100.000 neuen, auf 
den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder 
Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016).

    Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu 
gewähren. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 
Aktionäre in den folgenden Fällen ganz oder teilweise 
auszuschließen:

	 	 	 		•	 zum	Ausgleich	von	Spitzenbeträgen;

	 	 	 		•	wenn	 die	 Kapitalerhöhung	 gegen	 Bareinlagen	 erfolgt	
und der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht 
ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige 
Betrag des Grundkapitals 10 % bezogen sowohl auf 
den Zeitpunkt dieser Beschlussfassung als auch zum 
Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen 
Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag 
der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits in den 
Handel einbezogenen Aktien gleicher Gattung und Aus-
stattung zum Zeitpunkt der Festlegung des endgülti-
gen Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesent-
lich im Sinne der §§ 203 Abs. (1) und (2), 186 Abs. (3) 
Satz	 4	 AktG	 unterschreitet;	 bei	 der	 Berechnung	 der	
10%-Grenze ist der anteilige Betrag am Grundkapital 
abzusetzen, der auf neue oder zurückerworbene 
Aktien entfällt, die seit dem 29. Juni 2016 unter ver-
einfachtem Bezugsrechtsausschluss gemäß oder ent-
sprechend § 186 Abs. (3) Satz 4 AktG ausgegeben oder 
veräußert worden sind. Im Sinne dieser Ermächtigung 
gilt als Ausgabebetrag bei Übernahme der neuen 
Aktien durch einen Emissionsmittler unter gleichzei-
tiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen 
Aktien einem oder mehreren von der Gesellschaft be-
stimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der Betrag, 
der	von	dem	oder	den	Dritten	zu	zahlen	ist;

	 	 	 		•	bei	 Kapitalerhöhungen	 gegen	 Sacheinlagen,	 insbe-
sondere zur Gewährung von Aktien zum Zweck des 
Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen	an	Unternehmen;

	 	 	 		•	wenn	die	Aktien	Arbeitnehmern	der	Gesellschaft	und/
oder Arbeitnehmern eines mit der Gesellschaft ver-
bundenen Unternehmens im Sinne von § 15 AktG zum 
Erwerb angeboten oder auf sie übertragen werden. 
Die neuen Aktien können dabei auch an ein geeigne-
tes Kreditinstitut ausgegeben werden, das die Aktien 
mit der Verpflichtung übernimmt, sie ausschließlich an 
die hiernach begünstigten Personen weiterzugeben. 
Die Anzahl der so unter Ausschluss des Bezugsrechts 

den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203  
Abs.(1)	und	(2),	186	Abs.	(3)	Satz	4	AktG	unterschreitet;	bei	
der Berechnung der 10%-Grenze ist der anteilige Betrag 
am Grundkapital abzusetzen, der auf neue oder zurücker-
worbene Aktien entfällt, die seit dem 29. Juni 2016 unter 
vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss gemäß oder ent-
sprechend § 186 Abs. (3) Satz 4 AktG ausgegeben oder 
veräußert worden sind. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt 
als Ausgabebetrag bei Übernahme der neuen Aktien durch 
einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger Verpflichtung 
des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder 
mehreren von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum 
Erwerb anzubieten, der Betrag, der von dem oder den 
Dritten	zu	zahlen	ist;

	 	 •	 bei	Kapitalerhöhungen	gegen	Sacheinlagen,	insbesondere	
zur Gewährung von Aktien zum Zweck des Erwerbs von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 
Unternehmen;

	 	 •	 wenn	 die	 Aktien	 Arbeitnehmern	 der	 Gesellschaft	 und/
oder Arbeitnehmern eines mit der Gesellschaft verbun-
denen Unternehmens im Sinne von § 15 AktG zum 
Erwerb angeboten oder auf sie übertragen werden. 
Die neuen Aktien können dabei auch an ein geeignetes 
Kreditinstitut ausgegeben werden, das die Aktien mit der 
Verpflichtung übernimmt, sie ausschließlich an die hier-
nach begünstigten Personen weiterzugeben. Die Anzahl 
der so unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen 
Aktien darf 2% des Grundkapitals nicht überschreiten, und 
zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im 
Zeitpunkt	der	Ausübung	dieser	Ermächtigung;

	 	 •	 soweit	dies	erforderlich	ist,	um	den	Inhabern	bzw.	Gläubigern	
der von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften 
ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Options- oder 
Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf 
neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen 
nach Ausübung ihres Options- oder Wandlungsrechts 
bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht 
zustünde.

  Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung 
von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 
2016 festzulegen. Der Vorstand wird ermächtigt zu bestim-
men, dass die neuen Aktien gemäß § 186 Absatz 5 AktG 
von einem Kreditinstitut oder nach § 53 Abs. (1) Satz 1  
oder § 53b Abs. (1) Satz 1 oder Abs. (7) KWG tätigen 
Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden 
sollen, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der 
Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach 
vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des 
Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2016 oder nach 
Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der 
Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2016 anzu-
passen.
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 Der Gewinnabführungsvertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit 
neben der Zustimmung der Gesellschafterversammlung der Toch- 
tergesellschaft und der Eintragung in das Handelsregister der 
Tochtergesellschaft auch der Zustimmung der Hauptversammlung 
der NanoFocus AG.

 Da die NanoFocus AG die alleinige Gesellschafterin der Tochter- 
gesellschaft ist, sind Ausgleichszahlungen oder Abfindungen für 
außenstehende Gesellschafter entsprechend §§ 304, 305 AktG 
nicht zu gewähren.

 Eine Prüfung des Gewinnabführungsvertrags durch einen 
Vertragsprüfer ist ebenfalls entbehrlich, da sich alle Anteile der 
Breitmeier Messtechnik GmbH in der Hand der NanoFocus AG 
befinden.

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

Dem Gewinnabführungsvertrag zwischen der NanoFocus AG  
als berechtigtem Unternehmen und der Breitmeier Mess- 
technik GmbH als verpflichtetem Unternehmen wird in der 
Fassung des Entwurfs vom 11. Mai 2015 zugestimmt.

Der abzuschließende Gewinnabführungsvertrag in der Fassung 
des Entwurfs vom 11. Mai 2015 hat den folgenden Wortlaut (das 
vorangestellte Inhaltsverzeichnis ist nicht wiedergegeben):

„Gewinnabführungsvertrag

zwischen

NanoFocus AG

und

Breitmeier Messtechnik GmbH

Dieser Vertrag (der „Vertrag“) wurde geschlossen am [Datum einfügen]

ZWISCHEN

(1) NanoFocus AG, Max-Planck-Ring 48, 46049 Oberhausen, einge-
tragen im Handelsregister beim Amtsgericht Duisburg unter der 
Registernummer HRB 13864

 vertreten durch den Vorstand 

 nachfolgend „NanoFocus AG“

und

(2) Breitmeier Messtechnik GmbH, Englerstr. 24, 76275 Ettllingen, 
eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Mannheim 
unter der Registernummer HRB 362438

 vertreten durch den Geschäftsführer

 nachfolgend „Breitmeier Messtechnik GmbH“

ausgegebenen Aktien darf 2% des Grundkapitals 
nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung 
dieser	Ermächtigung;

	 	 	 		•	soweit	 dies	 erforderlich	 ist,	 um	 den	 Inhabern	 bzw.	 
Gläubigern der von der Gesellschaft oder ihren Konzern- 
gesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen 
mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflich-
ten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang 
einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres 
Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung 
einer Options- bzw. Wandlungspflicht zustünde.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung 
von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 
2016 festzulegen. Der Vorstand ist ermächtigt zu bestim-
men, dass die neuen Aktien gemäß § 186 Absatz 5 AktG 
von einem Kreditinstitut oder nach § 53 Abs. (1) Satz 1 
oder § 53b Abs. (1) Satz 1 oder Abs. (7) KWG tätigen 
Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden 
sollen, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der 
Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach 
vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des 
Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2016 oder nach 
Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang 
der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2016 
anzupassen.“

 d) Der Vorstand wird angewiesen, die unter lit. a) beschlosse-
ne Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2015 
gemeinsam mit der unter lit. b) beschlossenen Schaffung 
des neuen Genehmigten Kapital 2016 und der unter lit. c) 
beschlossenen Satzungsänderung zur Eintragung in das 
Handelsregister anzumelden. Die Anmeldung hat so zu 
erfolgen, dass zunächst die Aufhebung des Genehmigten 
Kapitals 2015 eingetragen werden soll und im unmittelba-
ren Anschluss daran die beschlossene Schaffung des neuen  
Genehmigten Kapitals 2016 mit der beschlossenen Satzungs- 
änderung ins Handelsregister eingetragen werden soll.

6. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss 
eines Gewinnabführungsvertrags mit der Breitmeier Mess- 
technik GmbH mit Sitz in Ettlingen als verpflichtetem Unter- 
nehmen

 Die NanoFocus AG mit Sitz in Oberhausen und ihre 100%ige 
Tochtergesellschaft, die Breitmeier Messtechnik GmbH mit Sitz 
in Ettlingen, beabsichtigen einen Gewinnabführungsvertrag im 
Sinne des § 291 Abs. 1 Satz 1 AktG abzuschließen. Durch die-
sen abzuschließenden Gewinnabführungsvertrag verpflichtet 
sich die Breitmeier Messtechnik GmbH ihren ganzen Gewinn 
an die NanoFocus AG abzuführen. Im Gegenzug verpflichtet sich 
die NanoFocus AG, jeden während der Vertragsdauer sonst ent- 
stehenden Jahresfehlbetrag nach Maßgabe von § 302 AktG aus-
zugleichen.
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4. FÄLLIGKEIT

 4.1  Der Anspruch auf Ausgleich des Jahresfehlbetrages nach 
Ziffer 2. wird mit Wirkung zum Ablauf des letzten Tages 
eines jeden Geschäftsjahres der Breitmeier Messtechnik 
GmbH fällig.

 4.2  Der Anspruch auf Abführung des Gewinns nach Ziffer 1. wird 
mit Wirkung zum Ablauf des Tages der Beschlussfassung der 
Gesellschafter über die Feststellung des Jahresabschlusses 
eines jeden Geschäftsjahres der Breitmeier Messtechnik 
GmbH fällig.

 4.3  Vor Feststellung des Jahresabschlusses kann die NanoFocus 
AG Vorschüsse auf eine ihr für das Geschäftsjahr vor-
aussichtlich zustehende Gewinnabführung beanspruchen, 
soweit die Liquidität der Breitmeier Messtechnik GmbH die 
Zahlung solcher Vorschüsse zulässt.

 4.4  Entsprechend kann die Breitmeier Messtechnik GmbH 
Vorschüsse auf einen an sie für das Geschäftsjahr vor-
aussichtlich auszugleichenden Jahresfehlbetrag verlan-
gen, soweit sie solche Vorschüsse mit Rücksicht auf ihre 
Liquidität benötigt.

 4.5  Die Ansprüche auf Abführung des Gewinnes nach Ziffer 1.  
und auf Ausgleich des Jahresfehlbetrages nach Ziffer 2. sind 
ab dem Zeitpunkt ihrer Fälligkeit (Ziffer 4.1 und Ziffer 4.2)  
gemäß §§ 352, 353 HGB mit 5 % p.a. zu verzinsen. 
Vorschüsse gemäß Ziffer 4.3 oder Ziffer 4.4 sind unverzins-
lich. Soweit sich ergibt, dass geleistete Vorschüsse die sich 
gemäß Ziffer 4.1 oder Ziffer 4.2 ergebenden tatsächlichen 
Zahlungsverpflichtungen übertreffen, ist der zu viel geleiste-
te Betrag als verzinsliche Darlehensgewährung zu behan-
deln und ab dem Zeitpunkt der Leistung des Vorschusses 
entsprechend Satz 1 zu verzinsen.

5. KEIN BEHERRSCHUNGSVERTRAG

Die Parteien stellen hiermit klar, dass die Breitmeier Messtechnik 
GmbH sich nicht der Leitung der NanoFocus AG unterstellt und 
dieser Gewinnabführungsvertrag keinen Beherrschungsvertrag 
im Sinne von § 291 Abs. 1 Satz 1 Var. 1 AktG darstellt.

6. WIRKSAMWERDEN UND DAUER, KÜNDIGUNG

 6.1  Dieser Vertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung 
der Hauptversammlung der NanoFocus AG und der Gesell- 
schafterversammlung der Breitmeier Messtechnik GmbH.

 6.2  Dieser Vertrag wird mit der Eintragung seines Bestehens in 
das Handelsregister des Sitzes der Breitmeier Messtechnik 
GmbH wirksam und gilt rückwirkend mit Beginn des 
Geschäftsjahres der Breitmeier Messtechnik GmbH, in dem 
dieser Vertrag wirksam wird.

 6.3  Der Vertrag ist mit einer festen Laufzeit von fünf (Zeit-)
Jahren ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem die 

 NanoFocus AG und Breitmeier Messtechnik GmbH werden nach- 
folgend auch jeweils als „Partei“ und gemeinsam als „Parteien“ 
bezeichnet.

PRÄAMBEL

(A) Die NanoFocus AG hält alle Geschäftsanteile an der Breitmeier 
Messtechnik GmbH im Nennbetrag von EUR 100.000,00. Dies 
entspricht dem gesamten stimmberechtigten Stammkapital der 
Breitmeier Messtechnik GmbH (finanzielle Eingliederung).

(B) Zur Herstellung einer ertragsteuerlichen Organschaft nach 
Maßgabe von § 17 KStG i. V. m. § 14 Abs. 1 KStG soll zwischen 
der NanoFocus AG und der Breitmeier Messtechnik GmbH ein 
Gewinnabführungsvertrag geschlossen werden.

 Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Parteien was folgt:

1. GEWINNABFÜHRUNG

 1.1  Die Breitmeier Messtechnik GmbH verpflichtet sich, 
ihren ganzen Gewinn an die NanoFocus AG abzuführen. 
Abzuführen ist - vorbehaltlich einer Bildung und Auflösung 
von Rücklagen nach Ziffer 3.1 dieses Vertrages - der ohne die 
Gewinnabführung entstehende Jahresüberschuss, vermin-
dert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, den 
nach § 268 Abs. 8 HGB ausschüttungsgesperrten Betrag 
und um Zuführungen zu den Rücklagen gemäß Ziffer 3.1 und 
erhöht um etwaige den Gewinnrücklagen gemäß Ziffer 3.1 
entnommene Beträge.

 1.2  Hinsichtlich des zulässigen Höchstbetrages der Gewinnab- 
führung nach Ziffer 1.1 gilt § 301 AktG in seiner jeweils gülti-
gen Fassung entsprechend.

2. VERLUSTÜBERNAHME

 2.1  Für die Verlustübernahme gelten die Vorschriften des § 302 
AktG in seiner jeweils gültigen Fassung entsprechend.

3. BILDUNG UND AUFLÖSUNG VON RÜCKLAGEN

 3.1  Die Breitmeier Messtechnik GmbH kann mit Zustimmung 
der NanoFocus AG Beträge aus dem Jahresüberschuss in 
Gewinnrücklagen einstellen, sofern dies handelsrechtlich 
zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
wirtschaftlich begründet ist. Während der Dauer dieses 
Vertrages gebildete andere Gewinnrücklagen nach § 272 
Abs. 3 Satz 2 HGB sind auf Verlangen der NanoFocus AG 
aufzulösen und gemäß § 302 AktG in seiner jeweils gültigen 
Fassung zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages zu ver-
wenden oder als Gewinn abzuführen.

 3.2  Sonstige Rücklagen und die Gewinnvorträge und -rücklagen, 
die aus der Zeit vor Wirksamkeit dieses Vertrags stammen, 
dürfen nicht als Gewinn an die NanoFocus AG abgeführt 
werden. Gleiches gilt für Kapitalrücklagen, gleich ob sie vor 
oder nach Inkrafttreten dieses Vertrages gebildet wurden.
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zwischen der NanoFocus AG und der Breitmeier Messtechnik GmbH  
vom 11. Mai 2015, der gemeinsame Bericht des Vorstands der 
NanoFocus AG und der Geschäftsführung der Breitmeier Messtech-
nik GmbH über den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 
nach § 293a AktG vom 11. Mai 2015, die Jahresabschlüsse sowie 
die Lageberichte der Gesellschaft für die letzten drei Geschäftsjah-
re und die Jahresabschlüsse der Breitmeier Messtechnik GmbH für 
die letzten drei Geschäftsjahre eingesehen werden. Auf Verlangen 
erhält jeder Aktionär unverzüglich ein kostenloses Exemplar der 
oben angegebenen Unterlagen. 

Die vorgenannten Unterlagen werden auch während der Haupt- 
versammlung zugänglich gemacht.

Berichte an die Hauptversammlung

Bericht an die Hauptversammlung zur Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals 2015

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 1. Juli 2015 wurde 
der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft ein-
malig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 1.650.000,00 
durch Ausgabe von bis zu 1.650.000 neuen, auf den Inhaber lau-
tende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital 2015). Der Vorstand wurde ferner ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
Durchführung der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital 
festzulegen. In der Ermächtigung ist auch vorgesehen, dass der 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre entscheidet. Das Genehmigte 
Kapital 2015 ist mit Eintragung im Handelsregister der Gesellschaft 
vom 19. August 2015 wirksam geworden. 

Unter Ausnutzung der vorstehenden Ermächtigung hat der Vor- 
stand am 23. September 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
vom 23. September 2015 beschlossen, das Grundkapital der Ge- 
sellschaft von EUR 3.300.000,00 um einen Betrag von bis zu  
EUR 900.000,00 auf bis zu EUR 4.200.000,00 gegen Bareinlagen 
durch Ausgabe von bis zu 900.000 Stück neuen auf den Inhaber lau-
tenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital 
von EUR 1,00 je Aktie (die „Neuen Aktien“) zu erhöhen. Die Neuen 
Aktien sind ab dem 1. Januar 2015 gewinnberechtigt.

Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde dabei entsprechend  
der von der Hauptversammlung erteilten Ermächtigung soweit ausge 
schlossen, dass den Anleihegläubiger der 5,00 % Wandelschuld- 
verschreibung 2014/2019 (ISIN DE000A1YC228 / WKN A1Y C22) 
(die „Anleihegläubiger“) entsprechend den Anleihebedingungen 
Bezugsrechte auf neue Aktien in dem Umfang eingeräumt wer-
den konnten, wie es Ihnen nach Ausübung ihres Wandlungsrechts 
zustünde.

Um ein für die Aktionäre und Anleihegläubiger günstiges Bezugs- 
verhältnis zu gewährleisten, wurde weiter entsprechend der von 
der Hauptversammlung erteilten Ermächtigung das gesetzliche 
Bezugsrecht zum Ausgleich von Spitzenbeträgen ausgeschlos-
sen. Soweit das im Rahmen dieser Kapitalerhöhung festgeleg-
te Bezugsverhältnis dazu führte, dass rechnerische Ansprüche der 

Eintragung des Vertrages in das Handelsregister der 
Breitmeier Messtechnik GmbH erfolgt, abgeschlossen. Der 
Vertrag verlängert sich unverändert jeweils um ein Jahr, 
falls er nicht spätestens einen Monat vor seinem Ablauf 
von einer Vertragspartei gekündigt wird. Sofern das Ende 
der Laufzeit nicht auf das Ende eines Geschäftsjahres der 
Breitmeier Messtechnik GmbH fällt, verlängert sich die 
Laufzeit bis zum Ende des dann laufenden Geschäftsjahres.

 6.4  Das Recht zur Kündigung des Vertrags aus wichtigem 
Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist bleibt unbe-
rührt. Beide Vertragsparteien sind insbesondere zur 
Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt, wenn die 
NanoFocus AG nicht mehr unmittelbar oder mittelbar über 
eine Stimmrechtsmehrheit an der Breitmeier Messtechnik 
GmbH verfügt, die NanoFocus AG die Anteile an der 
Breitmeier Messtechnik GmbH veräußert oder einbringt 
oder die NanoFocus AG oder die Breitmeier Messtechnik 
GmbH verschmolzen, gespalten oder liquidiert wird.

 6.5  Die Kündigung bedarf der Schriftform.

7. SCHRIFTFORM UND TEILNICHTIGKEIT

 7.1  Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.

 7.2  Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden oder sollte sich in die-
sem Vertrag eine Lücke herausstellen, so werden hierdurch 
die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt. 
Die Parteien verpflichten sich in diesem Falle, die unwirk-
same oder undurchführbare Bestimmung durch diejenige 
wirksame und durchführbare Bestimmung zu ersetzen, die 
der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung wirt-
schaftlich am nächsten kommt bzw. die Lücke durch dieje-
nige Bestimmung auszufüllen, die sie nach Ihrer wirtschaft-
lichen Absicht vereinbart hätten, wenn sie diesen Punkt 
bedacht hätten.

Dieser Vertrag wurde in Oberhausen am [________] wie folgt unter-
zeichnet:

Für die NanoFocus AG

vertreten durch ihren Vorstand

Für die Breitmeier Messtechnik GmbH

vertreten durch ihren Geschäftsführer“

Der Vorstand der NanoFocus AG und die Geschäftsführung der 
Breitmeier Messtechnik GmbH haben einen gemeinsamen Bericht 
gemäß §293a AktG erstattet, in dem der Gewinnabführungsvertrag 
näher erläutert und begründet wird.
       
Ab dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung können in den 
Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, Max-Planck-Ring 48, 
46049 Oberhausen, der Entwurf des Gewinnabführungsvertrags 
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Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht:

Unter Tagesordnungspunkt 5 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat die 
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2016 vor.

Die Satzung der Gesellschaft enthält in § 4 Abs. (3) ein Genehmigtes 
Kapital (Genehmigtes Kapital 2015), das den Vorstand mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats ursprünglich ermächtigte, bis zum 
30. Juni 2010 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehr-
mals um bis zu insgesamt EUR 1.650.000,00 durch ein- oder mehr-
malige Ausgabe von insgesamt bis zu 1.650.000 neuen, auf den 
Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage 
zu erhöhen. Von dieser Ermächtigung ist im Jahr 2015 Gebrauch 
gemacht worden, so dass die Ermächtigung, das Grundkapital zu 
erhöhen, nicht mehr in voller Höhe  fortbesteht.

Aufgrund der teilweisen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 
2015 und um es der Gesellschaft zu ermöglichen, flexibel zu reagie-
ren, soll das vorstehend beschriebene genehmigte Kapital aufge-
hoben werden und ein neues Genehmigtes Kapital (Genehmigtes 
Kapital 2016) geschaffen werden.

Durch die Beschlüsse unter Tagesordnungspunkt 5 wird die beste-
hende, bereits teilweise in Anspruch genommene Ermächtigung 
zur Erhöhung des Grundkapitals aufgehoben und durch eine 
neue fünfjährige Ermächtigung ersetzt. Mit der vorgeschlagenen 
Ermächtigung wird der Vorstand in die Lage versetzt, künftig im 
Rahmen des genehmigten Kapitals die Eigenkapitalausstattung 
der Gesellschaft den geschäftlichen und rechtlichen Erfordernissen 
anzupassen. 

Bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals wird den Aktionären 
grundsätzlich ein Bezugsrecht gewährt. Das Bezugsrecht kann 
jedoch vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats in folgen-
den Fällen ausgeschlossen werden:

Das Bezugsrecht kann für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden, 
die nicht gleichmäßig auf alle Aktionäre verteilt werden können. Ohne 
den Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich des Spitzenbetrags 
würden die technische Durchführung der Kapitalerhöhung und die 
Ausübung des Bezugsrechts insbesondere bei der Kapitalerhöhung 
um runde Beträge erheblich erschwert. Die als freie Spitzen vom 
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien wer-
den bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der Vorstand wird 
jedoch versuchen, die Entstehung von Spitzenbeträgen bei den 
Bezugsrechten zu vermeiden.

Darüber hinaus ist ein Bezugsrechtsausschluss möglich für einen 
anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu 10 %, bezogen sowohl 
auf das zum Zeitpunkt dieser Beschlussfassung als auch auf das 
zum Zeitpunkt der Ausgabe vorhandene Grundkapital, um die neuen 
Aktien zu einem Betrag auszugeben, der den Börsenpreis der bereits 
in den Handel einbezogenen Aktien nicht wesentlich unterschreitet, 
wobei nicht wesentlich eine Unterschreitung des durchschnittlichen 
Schlusskurses der letzten zehn Börsentage um bis zu 5 % ist. Diese 
auf § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG gegründete Ermächtigung erlaubt die 
rasche Durchführung einer Barkapitalerhöhung zu einem den aktuel- 
len Marktbedingungen möglichst nahe kommenden Ausgabebetrag. 

Aktionäre und Anleihegläubiger auf Bruchteile von Aktien entste-
hen, hatten die Aktionäre sowie die Anleihegläubiger hinsichtlich der 
entstehenden Spitzenbeträge keinen Anspruch auf Lieferung von 
Neuen Aktien oder Barausgleich.

Die Kapitalerhöhung 2015 ist am 4. November 2015 mit Eintragung 
ihrer Durchführung im Handelsregister der Gesellschaft wirksam 
geworden. Hierdurch hat sich das Grundkapital der Gesellschaft 
durch Ausgabe von insgesamt 900.000 neuen, auf den Inhaber lau-
tenden Stückaktien auf EUR 4.200.000,00 erhöht. 

Die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung 2015 wurden von der 
Gesellschaft zu einem Ausgabepreis von EUR 3,00 je Aktie ausge-
geben. Die Gesellschaft hat hierdurch einen Brutto-Emissionserlös 
(vor Kosten der Kapitalerhöhung) von EUR 2.700.000,00 erzielt.

Die Kapitalerhöhung 2015 erfolgte zur Sicherstellung der weiteren  
Finanzierung der von der Gesellschaft verfolgten Wachstumsstrategie.
 
Eine Aufnahme von Fremdkapital erschien demgegenüber zum 
Zeitpunkt der Durchführung der Kapitalerhöhung 2015 durch die 
Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2015 bei 
pflichtgemäßer Ermessensausübung nach Ansicht des Vorstands 
als nicht vorteilhaft. 

Nach eingehender Prüfung und Beratung hat sich der Vorstand 
daher mit Zustimmung des Aufsichtsrats zum Gebrauch der von der 
Hauptversammlung erteilten Ermächtigung im Genehmigten Kapital 
2015 entschieden.
 
Mit dem Ausschluss des Bezugsrechts zum Ausgleich von 
Spitzenbeträgen der Aktionäre bei der Kapitalerhöhung 2015 hat 
die Gesellschaft von der im Beschluss der Hauptversammlung vom  
1. Juli 2015 eingeräumten Ermächtigung zum Bezugsrechtsaus- 
schluss Gebrauch gemacht. 

Aus den vorstehenden Erwägungen war der im Rahmen der 
Kapitalerhöhung 2015 unter Beachtung der Vorgaben des Geneh- 
migten Kapitals 2015 vorgenommene Bezugsrechtsauschluss zum 
Ausgleich von Spitzenbeträgen insgesamt angemessen und sach-
lich gerechtfertigt. Weiterhin wurden die Interessen der übrigen 
Aktionäre nicht unangemessen beeinträchtigt. 

Schriftlicher Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung 
gemäß §§ 186 Abs. 4 Satz 2, 203 Abs. 1, 2 AktG zu Punkt 5 der 
Tagesordnung

Der Vorstand hat zu Punkt 5 der Tagesordnung gem. §§ 186 Abs. 4 
Satz 2, 203 Abs. 1, 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe 
für den Ausschluss des Bezugsrechts erstattet. Der Bericht liegt von 
der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen 
am Sitz der Gesellschaft, Max-Planck-Ring 48, 46049 Oberhausen, 
und während der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre aus. 
Er ist außerdem im Internet unter http://www.nanofocus.de unter 
„Investor Relations“ in dem Unterpunkt „Hauptversammlung“ zugäng- 
lich. Auf Verlangen erteilt die Gesellschaft den Aktionären unverzüg-
lich kostenfrei Abschriften des Berichts.
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Gesellschaft. Ziel ist es, die Identifikation der Mitarbeiter mit der 
Gesellschaft nachhaltig zu stärken und ihre Motivation zu fördern, 
indem sie auch als Aktionäre am langfristigen Unternehmenserfolg 
beteiligt werden. Die Ausgabe von Belegschaftsaktien ist hierzu 
ein geeignetes Mittel. Zur Vereinfachung des Ausgabeverfahrens 
soll es neben einer unmittelbaren Ausgabe der neuen Aktien an 
die berechtigten Mitarbeiter auch möglich sein, dass die neuen 
Aktien von einem Kreditinstitut oder einem nach § 186 Abs. 5 Satz 1  
AktG gleichgestellten Unternehmen mit der Verpflichtung über-
nommen werden, sie ausschließlich zur Gewährung von Aktien an 
den genannten Personenkreis zu verwenden. Derzeit besteht kein 
Belegschaftsprogramm.

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zu Gunsten der 
Inhaber der von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften 
ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Options- oder Wand- 
lungsrechten bzw. -pflichten dient dem Zweck, im Falle einer 
Ausnutzung dieser Ermächtigung den Options- bzw. Wandlungspreis 
nicht entsprechend den sogenannten Verwässerungsklauseln der 
Options- bzw. Wandlungsbedingungen ermäßigen zu müssen. 
Vielmehr soll auch den Inhabern der Schuldverschreibungen mit 
Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht 
in dem Umfang eingeräumt werden können, wie es ihnen 
nach Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach 
Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht zustehen würde. 
Mit der Ermächtigung erhält der Vorstand die Möglichkeit, bei der 
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2016 unter sorgfältiger 
Abwägung der Interessen zwischen beiden Alternativen zu wäh-
len. Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und 
Aufsichtsrat den Ausschluss des Bezugsrechts in den genannten 
Fällen aus den aufgezeigten Gründen auch unter Berücksichtigung 
des zulasten der Aktionäre eintretenden Verwässerungseffektes für 
sachlich gerechtfertigt und für angemessen.

Der Vorstand wird im Einzelfall besonders sorgfältig prüfen, ob der 
Einsatz der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss notwendig 
und für die Gesellschaft von Vorteil ist, bevor er die Zustimmung des 
Aufsichtsrats hierfür einholt.

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung 
des Genehmigten Kapitals 2016 berichten.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
und die Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts in der Hauptversammlung sind gemäß § 17 der 
Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der 
Gesellschaft unter nachstehender Adresse, Telefax-Nummer oder 
E-Mail-Adresse unter Nachweis ihres Aktienbesitzes spätestens  
bis zum Ablauf des 22. Juni 2016 (24.00 Uhr MESZ) in Textform  
(§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache anmelden:

NanoFocus AG 
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889 690 633
E-Mail: anmeldung@better-orange.de

Bei der Ausnutzung der Ermächtigung wird der Vorstand den 
Abschlag auf den Börsenpreis so niedrig bemessen, wie dies nach 
dem Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen 
möglich ist. Durch die Ausgabe der Aktien in enger Anlehnung 
an den Börsenpreis werden auch die Belange der Aktionäre 
gewahrt. Denn aufgrund des Umstands, dass die Platzierung 
ohne gesetzliche Bezugsfrist unmittelbar nach Festsetzung des 
Ausgabebetrags erfolgen kann, muss bei der Festsetzung nicht das 
Kursänderungsrisiko für den Zeitraum einer Bezugsfrist berücksich-
tigt werden. Die Aktionäre haben grundsätzlich die Möglichkeit, ihre 
Beteiligungsquote durch Kauf von NanoFocus Aktien über die Börse 
aufrecht zu erhalten, während der Gesellschaft im Interesse der 
Aktionäre weitere Handlungsspielräume eröffnet werden, um kurz-
fristig günstige Börsensituationen auszunutzen.

Weiter kann das Bezugsrecht vom Vorstand bei einer Kapitaler- 
höhung gegen Sacheinlagen insbesondere zum Zwecke des Er- 
werbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen 
an Unternehmen ausgeschlossen werden. Im Falle des Erwerbs von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unterneh- 
men, müssen diese im Rahmen des Unternehmensgegenstands 
der Gesellschaft liegen. Diese Ermächtigung soll den Vorstand ins-
besondere in die Lage versetzen, ohne Beanspruchung der Börse 
eigene Aktien der Gesellschaft zur Verfügung zu haben, um in geeig-
neten Einzelfällen Unternehmen, Unternehmensteile, Beteiligungen 
an Unternehmen oder sonstige Vermögensgegenstände gegen 
Überlassung von Aktien der Gesellschaft erwerben zu können. Der 
Erwerb eines Unternehmens oder einer Unternehmensbeteiligung 
erfordert in der Regel eine rasche Entscheidung. Durch die vor-
gesehene Ermächtigung wird dem Vorstand die Möglichkeit 
gegeben, bei entsprechend sich bietenden Gelegenheiten zur 
Akquisition rasch und flexibel auf vorteilhafte Angebote reagie-
ren zu können. Dasselbe gilt im Hinblick auf die Einbringung von 
Forderungen oder anderen Wirtschaftsgütern. Es kommt bei einem 
Bezugsrechtsausschluss zwar zu einer Verringerung der relativen 
Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils der vorhan-
denen Aktionäre. Bei Einräumung eines Bezugsrechts wäre aber 
der Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen 
an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen 
gegen Gewährung von Aktien nicht möglich und die damit für 
die Gesellschaft und die Aktionäre verbundenen Vorteile wären 
nicht erreichbar. Konkrete Erwerbsvorhaben, für die von dieser 
Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, bestehen zurzeit nicht.

Der Vorstand soll weiter ermächtigt werden, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht auszuschließen, wenn die Aktien 
Arbeitnehmern der Gesellschaft und/oder Arbeitnehmern eines mit 
der Gesellschaft verbundenen Unternehmens zum Erwerb angeboten 
werden sollen. Hierdurch können Aktien als Vergütungsbestandteil 
für Arbeitnehmer der Gesellschaft und/oder Arbeitnehmer eines mit 
der Gesellschaft verbundenen Unternehmens eingesetzt werden. 
Der vorgeschlagene Umfang des genehmigten Kapitals zur Ausgabe 
von Belegschaftsaktien von maximal 2% des Grundkapitals zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens und im Zeitpunkt der Ausübung 
der Ermächtigung steht nach Auffassung des Vorstands in einem 
angemessenen Verhältnis zu der Anzahl der Mitarbeiter und der 
Geschäftstätigkeit des Unternehmens und rechtfertigt sich durch 
die Vorteile einer noch engeren Bindung der Mitarbeiter an die 
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erbracht werden. Ferner kann der Nachweis der Bevollmächtigung 
der Gesellschaft an die nachfolgend genannte Adresse, Telefax-
Nummer oder E-Mail-Adresse übermittelt werden:

NanoFocus AG 
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889 690 655
E-Mail: nanofocus@better-orange.de

Aktionäre können sich auch durch die von der Gesellschaft benann-
ten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. 
Auch im Falle einer Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft sind eine form- und fristgerechte Anmeldung 
und der Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden 
Bestimmungen erforderlich. 

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind verpflichtet, wei-
sungsgemäß abzustimmen. Den Stimmrechtsvertretern der Gesell- 
schaft steht bei der Ausübung des Stimmrechts kein eigener 
Ermessensspielraum zu. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie der Stellung von 
Anträgen und Fragen ist nicht möglich.

Vor der Hauptversammlung können Vollmacht und Stimmrechts- 
weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft z.B. unter 
Verwendung der hierfür vorgesehenen Formulare erteilt wer-
den, die die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte erhalten. 
Dieses steht auch unter http://www.nanofocus.de unter „Investor 
Relations“ in dem Unterpunkt „Hauptversammlung“ zum Download 
zur Verfügung.

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesell- 
schaft, die im Vorfeld der Hauptversammlung erteilt werden, sol-
len aus organisatorischen Gründen spätestens zum Ablauf des 
28. Juni 2016 (24.00 Uhr MESZ) unter der vorstehenden Adresse, 
Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingehen. 

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten  
und in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären, Aktionärs- 
vertretern bzw. deren Bevollmächtigten an, die Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft auch während der Hauptversammlung mit der wei-
sungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen.

Weitere Informationen zur Bevollmächtigung der Stimm- 
rechtsvertreter der Gesellschaft stehen den Aktionären unter  
http://www.nanofocus.de unter „Investor Relations“ in dem Unter- 
punkt „Hauptversammlung“ zur Verfügung.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Gegenanträge im Sinne des § 126 AktG sowie Wahlvorschläge im 
Sinne des § 127 AktG sind ausschließlich an die folgende Anschrift 
zu richten:

Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den Beginn des 
21. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. auf Mittwoch, den 
8. Juni 2016 (00.00 Uhr MESZ), beziehen. Der Nachweis des 
Aktienbesitzes ist durch eine Bestätigung in Textform (§ 126b BGB) 
in deutscher oder englischer Sprache durch das depotführende 
Institut zu erbringen.

Nach Eingang der Anmeldung sowie des Nachweises ihres 
Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären 
Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den recht-
zeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die 
Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres 
Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. Die zugeschick-
ten bzw. am Versammlungsort hinterlegten Eintrittskarten sind 
lediglich organisatorische Hilfsmittel und keine Voraussetzung für 
die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts.

Verfahren für die Stimmabgabe/Stimmrechtsvertretung

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch 
durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut, eine 
Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl aus-
üben lassen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind eine form- 
und fristgerechte Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung 
zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts nach den vorstehenden Bestimmungen erforder-
lich. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so ist die 
Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG berechtigt, eine oder 
mehrere von diesen zurückzuweisen.

Die Erteilung von Vollmachten, die nicht an ein Kreditinstitut  
oder eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG  
gleichgestellten Institutionen oder Personen erteilt werden, der 
Widerruf dieser Vollmachten und der Nachweis der Bevollmächti- 
gung gegenüber der Gesellschaft bedürfen dabei der Textform  
(§ 126b BGB).

Die Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder 
eine der in § 135 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen 
mit der Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, weisen wir 
darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigende Institution 
oder Person möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht 
verlangt, weil diese gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar 
festhalten muss. Wir bitten daher die Aktionäre, sich in diesem Fall 
mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzu-
stimmen.

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet wer-
den kann, befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, wel-
che den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und frist-
gerechten Anmeldung zugeschickt wird. Dieses steht auch unter  
http://www.nanofocus.de unter „Investor Relations“ in dem 
Unterpunkt „Hauptversammlung“ zum Herunterladen zur Verfü- 
gung.

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der Hauptver- 
sammlung durch den Bevollmächtigten am Versammlungsort 
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NanoFocus AG 
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
D-81241 München
Telefax: +49 (0)89 / 889 690 666
E-Mail: antraege@better-orange.de

Gegenanträge und Wahlvorschläge gegen die Vorschläge von Vor 
stand und/oder Aufsichtsrat zu den Punkten der Tagesordnung, die 
spätestens zum Ablauf des 14. Juni 2016 (24.00 Uhr MESZ) bei der 
vorstehenden Anschrift eingehen und die die weiteren Voraus- 
setzungen für eine Pflicht der Gesellschaft zur Zugänglichmachung 
nach §§ 126, 127 AktG erfüllen, werden einschließlich des Namens 
des Aktionärs, einer Begründung (Wahlvorschläge müssen jedoch 
nicht begründet werden) und einer etwaigen Stellungnahme der 
Verwaltung unter der Internetadresse http://www.nanofocus.de 
unter „Investor Relations“ in dem Unterpunkt „Hauptversammlung“ 
veröffentlicht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berück-
sichtigt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge sind nur dann gestellt, wenn 
sie während der Hauptversammlung mündlich gestellt werden. 
Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung 
Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den verschiedenen Tagesord- 
nungspunkten auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung 
an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.

Oberhausen, im Mai 2016

NanoFocus AG
Der Vorstand

Die Gesellschaft lädt Sie am 29. Juni 2016 nach der 
Hauptversammlung zu einem Firmenrundgang und 

zur Besichtigung der neuen Räumlichkeiten ein.

Weitere Informationen sowie ein Anmeldeformular 
erhalten Sie zusammen mit Ihrer Eintrittskarte.

Anfahrt

Fraunhofer UMSICHT liegt außerhalb der Oberhausener Umweltzone und 
ist über die folgenden Anfahrtswege ohne Plakette zu erreichen:

Auto
Von der Autobahn A42 
Aus Dortmund kommend:	Ausfahrt	Oberhausen-Osterfeld/Neue	Mitte;	
am Ende der Ausfahrt weiter geradeaus auf die Osterfelder Straße 
Richtung Neue Mitte bzw Oberhausen-Zentrum/Essen und der Straße fol-
gen;	nach	ca.	1,5	km	(hinter	dem	Hinweisschild	»Fraunhofer	UMSICHT«)	
nach links in den Brammenring abbiegen, nach ca. 100 m rechts und dann 
rechts auf das Institutsgelände.
Aus Duisburg kommend:	 Ausfahrt	 Oberhausen-Osterfeld/Neue	 Mitte;	
am Ende der Ausfahrt rechts in die Osterfelder Straße Richtung Neue 
Mitte bzw. Oberhausen-Zentrum/Essen einbiegen und der Straße fol-
gen;	weiter	s.o.

Von der Autobahn A40 
Aus Dortmund kommend:	 Ausfahrt	 Mülheim-Dümpten;	 am	 Ende	 der	
Ausfahrt rechts, an der nächsten Kreuzung links auf die Mellinghofer 
Straße;	 an	 deren	 Ende	 links	 in	 die	 Essener	 Straße.	 Nächste	 große	
Kreuzung	 rechts	 in	 die	 Osterfelder	 Straße;	 vor	 der	 folgenden	 Ampel	
rechts in den Brammenring abbiegen, weiter s.o.
Aus Duisburg kommend:	 Ausfahrt	 Mülheim-Dümpten;	 am	 Ende	 der	
Ausfahrt links, an der nächsten Kreuzung links auf die Mellinghofer 
Straße;	weiter	s.o.

Bahn
Ab Oberhausen Hauptbahnhof zu Fraunhofer UMSICHT mit den Buslinien 
185 (Richtung Essen Borbeck Bf.), 957 (Richtung Sterkrade Bf.) oder 958 
(Richtung	Oberhausen	Spechtstraße)	bis	zur	Haltestelle	»UMSICHT«.

Flugzeug und Bahn/Auto
Ab	 Flughafen	 Düsseldorf	 von	 »Terminal	 A/B/C«	 mit	 dem	 Sky	Train	 bis	
»Düsseldorf	 Flughafen	 Bf.«,	 hier	 mit	 dem	 RE	 (Regionalexpress)	 bis	
Oberhausen Hbf, weiter: siehe Bahn. Oder mit dem Auto vom Flughafen 
Düsseldorf	auf	die	Autobahn	A44	bis	zum	Kreuz	Düsseldorf-Nord;	weiter	
auf	der	A52	Richtung	Essen/Oberhausen;	am	Autobahnkreuz	Breitscheid	
weiter	auf	der	A3	Richtung	Oberhausen	bis	zum	Kreuz	Oberhausen-West;
dort	auf	die	A42	bis	zur	Abfahrt	Oberhausen-Osterfeld/Neue	Mitte;	wei-
ter: siehe Auto.
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